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I. Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren gemäß Ziff. 5.2 der Satzung 
 

 

Pos. Mitgliedschaft Jahresbeitrag Aufnahme- 
gebühr 

1 Erwachsene 
 

Alle Personen ab dem vollendeten 
18. Lebensjahr (Alter: ≥ 18), 
die nicht unter die Positionen 2, 3 oder 5 fallen. 

 
109 € 

 
90 € 

2 Zweitmitglieder 
 

Mitglieder, die im jeweiligen Beitragsjahr zugleich 
eine Mitgliedschaft in einem anderen VDST- 
Verein haben, der für sie den Grundbeitrag und 
die Versicherungsprämien an den VDST entrich- 
tet . 

 
 70 € 

 
 90 € 

3 Ermäßigt 
 

Mitglieder, die eine gültige 

• Studien- 

• Wehrdienst- 

• Berufsschul- 

• Zivildienstbescheinigung 
vorlegen, 
ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 
bis zum vollendeten 26. Lebensjahr 
(Alter:≥18 bis ≤ 25). 

 
 78 € 

 
 50 € 

4 Jugendliche 
 

Alle jungen Menschen bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr (Alter: ≤17 Jahre). 

 
 53 € 

 
 30 € 

5 Familien 
  

 Pro Elternteil  109 € Gesamt  90 € 

 Pro volljährigem Kind,  50 €  

 das den Kriterien unter Pos. 3 entspricht   

 Pro minderjährigem Kind,  40 €  

 das den Kriterien unter Pos. 4 entspricht.   

 Pro minderjährigem passiven Kind, 
bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, (Alter ≤ 13). 

 7 €  

 Das Kind ist im VDST versichert übt aber im   
 Rahmen der Vereinsaktivitäten den Tauchsport   
 oder tauchsportliche Übungen nicht aus.   

6 Fördermitglieder (passive Mitgliedschaft) 
 

Alle Mitglieder, die nicht im VDST versichert 
werden und die im Rahmen der Vereins- 
aktivitäten den Tauchsport oder tauchsportliche 
Übungen nicht ausüben. 

 
 30 € 

 
 30 € 
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II. Zusatzbeitrag gemäß Ziff. 5.6 der Satzung 
 

Der jährliche Zusatzbeitrag für die Betriebskosten und die Instandhaltung des Vereinsheims beträgt 
für Mitglieder, die zu Beginn des Jahres für das der Beitrag zu entrichten ist volljährig waren, 35 €. Im 
Jahr des Vereinseintritts ist kein Zusatzbeitrag zu zahlen. Ehrenmitglieder und Fördermitglieder haben 
keinen Zusatzbeitrag zu entrichten. 


